
23. Juni 1954 

2l0/J AnfraßI 

der Abg. Ferdinanda F los s man n, H 0 r 11, i 8 1 k bar t 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend Umsatzsteuerfreiheit bestimmter Leistungen karikativer Vereine. 

-.-..... ., 
Durch die Bestimmungen des SteueränderuBsse8.$tsea 1953, Artikel V a, 

wurde erstmalig die Umsatzsteuerfreiheit tür die Beherbergung, Verkösti­

gung und die übliohen Nebenleietungen duroh natürliche oder juristisohe 

Personen und Vermöeensmassen für die Aufnahme von Personen für Erziehunga~ 

AusbilduDgs- und Erholungszweoke festgestellt, wenn dur~h die Höhe des 

Entg~lt8 ersichtlich ist, daß es sicb um eine'kar1~tiv~ Einriohtung han­

delt. »iese Maßnahme hat allen jenen VereineB, die sich mit Kinder- und 

Jug~ndwohlfahrt befassen, wesentliohe Erleichterungen gebraoht, die aus­

schließlich ,'dazu verwendet wurden, die Aufenthalte tüx" die Befürsorgten 

noch billiger zu gestalten. 

Alle duroh diese Erle1~terung betroffenen Vereine stellten ihre ge­

eamte Kalkulation auf diese Maßnahme ein, obwohl diese Umsat~steuerbefrei­

ung durch das Gesetz nur für das Jahr 195' vorgesehen war. Es herrsohte 

allgemein die AUffassung, daß diese Bestimmung verlängert werden würde, 

soga~,das Bundesministerium für Finanzen hat im Hinbliok auf eine derar­

tige RGgelung die Umsatzsteuer für die betroffenen Vereine für das erste 

Halbjahr 1954 gestund~t. 
Die Aufh~bung der Umsatzeteuerfreiheit für diese karitative~ Vereine 

hätte ausschließlioh zur Folge, daß die Vereine eine unvorhergesehene und 

unerwartete finanzielle 13elastung erführen, die sich letzten Endes nur in 

eine~ verminderten Fürsorge für Kinder und Jugendliche auswirken würde. 

Die unterzeiohneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bun­

desminister für Finanzen die naohstehende 

An t rag e. 

let der Herr Bundesminister bereit, ehestens dem Nationalrat einen 

GesetzentWurf vorzulegen, der die Umsetzsteuerfreiheit im Sinne des Art i­

kels V ades Steueränderungsgesetzes 1953 unbefristet festlegt? 
... -...... 
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